
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 14.04.2015 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 134-15       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Bau- und Verga-

beausschuss  

07.05.2015    

Stadtrat  07.05.2015    

 

 

 

Betreff: 

 

 

Hochwasser 2013 

Maßnahmeplan der Stadt Calbe (Saale) zur Beseitigung der Hochwasserschäden an der 

kommunalen Infrastruktur ohne ländliche Wege, Straßen und Plätze (Außenbereich) 

Aufnahme der Einzelmaßnahme 

"Entschlammung der Teiche in der Grünen Lunge - HW 39" 

 

 

14.04.15 

  

Datum      Fachdienstleiterin 

                 Bauverwaltung  

Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die Aufnahme der Einzelmaßnahme „Ent-

schlammung der Teiche in der Grünen Lunge – HW 39“ in den beigefügten Maßnahmeplan 

der Stadtverwaltung Calbe (Saale) zur Beseitigung der Hochwasserschäden an der kommuna-

len Infrastruktur ohne ländliche Wege, Straßen und Plätze (Außenbereich) von Gemeinden. 

 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Zurzeit laufen die Vorbereitungen zu Beprobungen des Schlammes und der Analyse der Ört-

lichkeit. Entscheidend für die Ergebnisse wird die zu verwendende Technologie und Logistik 

werden. Ein Konzept wird aufgestellt, welches nachhaltig diese Maßnahme unterhält und 

möglichst den geringsten Schaden für Flora, Fauna und Habitat erwarten lässt.  

 

 
 öffentlich 



 Seite 2 von 2 

 

Diese Großmaßnahme stellt eine Abstimmung mit dem Salzlandkreis und dem Landesverwal-

tungsamt dar.  

 

Auf Grund der Lage im Außenbereich fällt die Zuständigkeit der Bewilligung grundlegend an 

das ALFF Mitte Wanzleben. Jedoch definiert die Hochwasserschadensbeseitigungsrichtlinie 

2013 LSA eine Zuständigkeit von Gewässern beim Landesverwaltungsamt. Diese Sonderre-

gelung in der Richtlinie ist eine Ermessensfrage und wurde über einen Erlass vom MLU letzt-

endlich geregelt.  

 

Somit fällt diese Einzelmaßnahme in den Außenbereich und wird verwaltungsrechtlich wie 

der Innenbereich behandelt und beim Landesverwaltungsamt in Halle erneut von der Bauver-

waltung eingereicht.  

 

Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.  

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Maßnahmeplan 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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